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§ 7 GKGO Beschlussfassung

GKGO - Gleichbehandlungskommissions-Geschaftsordnung

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 08.09.2017

1. (1)Der Senat ist beschlussfahig, wenn mehr als die Halfte der Senatsmitglieder (Ersatzmitglieder) anwesend ist.

2. (2)Der Senat fasst seine Beschlisse mit Stimmenmehrheit. Stimmenthaltung ist zuldssig. Die/der
Senatsvorsitzende gibt ihre/seine Stimme zuletzt ab. Bei Stimmengleichheit gilt jene Meinung als angenommen,
fur die die/der Senatsvorsitzende gestimmt hat; in diesem Fall darf sich die/der Senatsvorsitzende nicht der
Stimme enthalten.

In Kraft seit 21.10.2004 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 7 GKGO Beschlussfassung
	GKGO - Gleichbehandlungskommissions-Geschäftsordnung


